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Gesetz über den Vergleich 
zur Abwendung des Konkurses (Vergleichsordnung)

Vom 26. Februar 1935 (RGBl. I S. 321)
(Auszug)

§122
Wer in einem Verfahren auf Herbeiführung eines Vergleichs 

zur Abwendung des Konkurses erdichtete Forderungen geltend 
macht, um sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, bei mil
dernden Umständen mit Gefängnis oder mit Geldstrafe be
straft.

§123
Wer sich besondere Vorteile dafür versprechen oder gewähren 

läßt, daß er bei der Abstimmung über den Vergleichsvorschlag 
in einem bestimmten Sinne stimmt, wird mit Gefängnis bis zu 
einem Jahre oder mit Geldstrafe bestraft.

F ü n f u n d z w a n z i g s t e r  A b s c h n i t t

Strafbarer Eigennutz und Verletzung fremder 
Geheimnisse

Veranstaltung von Glücksspielen 
§284

(1) Wer ohne behördliche Erlaubnis öffentlich ein Glücks
spiel veranstaltet oder hält oder die Einrichtungen hierzu 
bereitstellt, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren und 
mit Geldstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Als öffentlich veranstaltet gelten auch Glücksspiele 
in Vereinen oder geschlossenen Gesellschaften, in denen 
Glücksspiele gewohnheitsmäßig veranstaltet werden.

Beteiligung an Glücksspielen 
§ 284a

Wer sich an einem öffentlichen Glücksspiel (§ 284) be
teiligt, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit 
Geldstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.
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